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Von bernischen Kleidermandaten
„Jedermann ist befugt, sieh innerhalb der Schranken

der Schicklichkeit nach eigenem .Gutfinden und Geschmack
zu kleiden und auszustaffieren" — dieser Satz ist zwar
nirgends festgelegt, gehört aber, sozusagen als eines der
berühmten Menschenrechte, zu den Selbstverständlich-
keiten der Neuzeit. Er hat auch durch die kriegsbedingten
behördlichen Anordnungen unserer Tage sozusagen nur
eine „quantitive" Einschränkung erfahren. Die Wahl der
zu verwendenden Stoffe, der Schnitt der anzufertigenden
Kleider, die Anbringung voir Zierat — alles dies ist, ge-
nau besehen, immer noch dem persönlichen Belieben an-
heimgestellt. Die einzige Einschränkung in bezug auf
Qualität ist die anlässlich der Textilrationierung erlassene
Vorschrift, dass Konfektionsanzüge im Werte von 130 Fran-
ken und darunter nur an Käufer mit bescheidenen Ein-
kommen abgegeben werden dürfen.

Einstmalen war das anders. Obrigkeitliche Kleider-
mandate engten, nicht nur bei uns, die schöpferische Phan-
tasie der Kleiderkünstler und die Ansprüche des lebens-
frohen und selbstbewussten Publikums in jeder Hinsicht
sehr spürbar ein. Allein nicht Willkür, nicht tyrannische
Gesinnung war es, die diese Kleidermandate diktierte.
An heutigen Anschauungen und Gepflogenheiten gemes-
sen, mögen sie sich freilich zum mindesten recht pedantisch
ausnehmen. In Wirklichkeit beruhten diese Erlasse auf
wohldurchdachten, sorglich überprüften Volkswirtschaft-
liehen Erwägungen. Sie waren der Ausdruck einer väterlich
wohlmeinenden, mitunter geradezu rührenden Obsorge der
Regierenden um das Vorwärtskommen und den Geldbeutel
des einzelnen, Landeskindes. Indem man den Kleiderluxus
und -prunk beschnitt, setzte man dem unverantwortlichen
Nachäffen und den sich daraus ergebenden schädlichen
Ausgaben einen Riegel. Letzten Endes stützten sich diese
Vorbeu gungsmassnahmen auf religiöse Forderungen, über
die noch zu reden, sein wird. Aber die Obrigkeit verfolgte
mit ihren Mandaten denn doch auch, noch zwei sehr safch-
liehe Ziele; sie wollte die-einheimische Arbeit schützen und
den Abfluss des Nationalvermögens ins Ausland jenseits
der schwarz-roten Grenzpfähle unterbinden. Lassen wir
Beispiele reden:

Wer Pestalozzis „Lienhard und Gertrud" gelesen hat,
weiss, dass die Baumwollspinnerei als Heimarbeit in jener
Zeit im Aargau einen grossen Teil gerade der ärmeren Be-
völkerung Brot und Verdienst eintrug. Das gesponnene
Baumwollgarn wurde im Bernbiet hauptsächlich zu ge-
wobenen Strümpfen und zu buntbedrucktem Kattun oder
Indienne verarbeitet. Die Einfuhrverbote gegen auslän-
dische Baumwollstrümpfe und „Kappen" sowie gegen
ausländische Kattune, schützten somit einheimisches Schaf-
fen. Liebhaber besserer Qualitäten kamen deswegen nicht
zu kurz; das Strumpf- und Mützenmandat von 1769 ge-
stattete ausdrücklich ganzseidene Strümpfe sowie wollene
aus englischem oder spanischem Rohmaterial. Ebenso durf-
ten Strümpfe aus Biberhaar und sogenannte Tirolerstrumpfe
eingeführt und getragen werden.

Fabrikanten und Grosshändler der Textilbranche er-
freuten sich im 18. Jahrhundert des besonderen Wohl-
wollens. der bernischen Regierung, welche im Tuchgewerbe
eine besondere ausgiebige Möglichkeit der Arbeitsbeschaf-
fung sah. Sie griff solchen Unternehmungen mit oft sehr
beträchtlichen, zinsfreien und langbefristeten Darlehen unter
die Arme. Als 1706 die bisherige staatliche Manufaktur
in private Hände überging, streckte die Staatskasse den
wagemutigen Neulingen 60 000 Taler vor; das waren, an

• heutiger Kaufkraft gemessen, gegen 2 Vo Millionen Franken.
Nicht selten, so auch in dem eben erwähnten Falle, schlug
ein hoffnungsfroh begonnenes, ebenso hoffnungsvoll unter-

stütztes Unternehmen fehl. Und nicht immer konnten die

weitherzig zur Verfügung gestellten Staatsmittel wiederum
beigebracht werden.

Dass bei der staatlichen Reglementierung von Kleider-
tracht, und Mode auch religiöse Gründe mitspielten, ist

schon angedeutet worden. Dass 1728 das Reformations-
jubiläum unter anderem auch in dem Erlass eines neuen
Kleidermandates seinen Ausdruck fand, ist angesichts der

erwähnten Tatsache nicht verwunderlich. Kleinlich war die

neue Verordnung an sich durchaus nicht. Sie gestattete bei-

spielsweise Seidenstoffe bis zu einer Preislage von 30 Bat-

zen für die Elle. Das mag, in heutige Begriffe umgerechnet,
einem Meterpreis von mindestens 50 Franken entsprechen,
Für einen solchen Betrag bekamen auch anspruchsvolle
Käuferinnen etwas Rechtes. Dafür schränkte das Mandat

die Verwendungsmöglichkeiten der Seide ein, indem es

nur eine Höchstbreite von einer Elle (60 cm) zuliess. Ge-

schickte Nadelkünstlerinnen werden trotzdem dann und

wann das Hexenwerk fertiggebracht haben, aus den schmalen

Stoffbahnen etwas Grosszügiges zu bauen.
Konnte sich so die Seide in bernischen Gauen halten

(auf spätere Einschränkungen kommen wir noch zurück), so

erlag das damals beliebte ausländische baumwollene Mode-

Gewebe Persienne einem gänzlichen Verbote. Immerhin

durften die vorhandenen persiennen Kleider noch während

einer fünfjährigen Frist getragen werden. Diese lange Frist

erklärt sich daraus, dass die Mode damals weniger rasé

wechselte als heute. (Die Trachten — die Anfänge ihrer

Entstehung fallen in eben jene Zeit — sind auch sozusagen

zeitlos.) Man musste damals weniger darauf achten, des

dernier cri und die mode d'après-der«ai/i nicht zu ver-

passen.
Im Kleidermandat von 1728 hat, sozusagen der Jahr-

zahl zuliebe, die Strenggläubigkeit des 17. Jahrhunderts

noch einmal Ausdruck gefunden. Noch damals war die

bernische Regierung, wie jede europäische Obrigkeit, davon

überzeugt, dass sie für das zeitliche und das ewige Heu

jedes Landesangehörigen verantwortlich sei. Unter dem

Einfluss der Aufklärung verlor sich diese Auffassung im

Laufe des 18. Jahrhunderts. Doch wurde 1767 eine „Ord-

nung, die Kleider betreffend erlassen". Sie wurde bis 1/'"

mehrmals neu aufgelegt, in Einzelheiten abgeändert und

ergänzt. Aber sie wurde nicht mehr so geradlinig streng

gehandhabt wie frühere Verordnungen. Die Sonderkom-

mission, die in diesen Dingen zum Rechten zu sehen hatte -
eigentümlicherweise, aber nach gut altberniseliem Sprach-

gebrauch „Reformajionskämmer" geheissen - drückte inim«

häufiger ein Auge zu, zuletzt alle beide. Sie behandelte

schliesslich fast nur noch Streitigkeiten zwischen Dienst-

boten und deren Arbeitgebern; denn die besagte „Kleider

Ordnung" hatte einen Anhang, der die „Knechte und Mag ®

wie auch deren Dienst und Lidlöhn" regelmentierte.
Es ist. lehrreich und ergötzlich zugleich, in dieser M'

der-Ordnung — einem auf gutem Papier hübsch gedruc

ten Büchlein — zu blättern. Einige Proben:

„Wir verbieten alles Zeug und alle Stoffen, darein bo
^

oder Silber kommt, fein oder falsch, und alle ganz oder n

Tbeil von Gold oder Silber, es seye fein oder falsch,
gewobene, gestickte, brochierte, genähete oder geflocn

Arbeit. ^Wir verbieten überhaupt alle Broderie von Seide o

Faden auf den Kleidungen. Den Mannspersonen v

bieten wir alle Broderie auf Leinwand. Wir erlaube^
doch männiglich alle Broderie von Wolle, den Wei

sonen aber alle Broderie auf Leinwand, insofern selbe

à /our, und auf den Schuhen, wann selbe weder, von

noch von Silber ist.

Gold
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Von ìiernîscìien I^Ieîc!ernianc!aten
„dedermann ist belügt, sick innerkalb dor Lclrranken

der Lckieklickkeit naek eigenem (Kitliiideii und Oesekmack
zu kleiden und auszustallieron" — dieser Latz. ist zwar
nirgends kestgelegt, gekört aber, sozusagen a?» eines dor
borükmten Vlonsckiinroekto, zu don Lelbstvorstündlick-
keilen dee Xeuzeit. Kr in,l auck durck die k>icgsl»ediugtei>
bekärdlicken Anordnungen unserer läge sozusagen nur
eine „qvsntitive'' Kinsckränkung erlskren. Die VVakl der
zu verwendenden Ltolle, der Lcknitt der anzukertigenden
Klvidvr, die Anbringung vom /ivrqt — »lies dies ist, gv-
neu besvken, ilnnier nocli den, persönlichen Deliekon un-
keirngostollt. Die einzige Kinsckränkung in bezug nui
HuaíitSt ist die snìàsslivk der 'lextilrationierung erlassene
Vorsckrikt, dass Konlektionsanzüge iin Werte von 139 Kran-
Kon und darunter nur an Kâuler mit besckeidenen Lin-
kommen abgegeben werden dürken.

Kinstmglon war das anders. Okrigkeitliebe Kleider-
inundate engten, nickt nur bei uns, die scköpkeriseke pkan-
tasiv der Kleiderkünstler und die Vnsprücke des leben«-
kiokeii und selbstbewussten Publikums in jeder Ilinsiekt
sekr spürliar ein. Allein nickt Willkür, nickt t^ranniscke
(Besinnung war es, die diese Kleidermandate diktierte,
kn keutigen /Vnsckauungen und Oopllogenkeiten gomes-
sen, mögen sie sick lreilick zunl mindesten reckt pedantisch
ausnokinvn. In Wirklickkvit kerukten diese Krlssse auk

wokldurekdackten, sorgliek überprükten volkswirtsckalt-
licken Krwägungen. Lie waren der Ausdruck einer vätvrlick
woklrneinenden, mitunter geradezu rükrsnden Obsorge der
Dsgierendvn um das Vorwärtskommen und den Oeldbeutel
des einzelnen, kandeskindvs. Indem man den Kleiderluxus
und -prunk bescknitt, setzte man dem unverantwortlichen
IXacliälken und den sick daraus ergekenden sekädlioken
iVusgaben einen Diegel. kotzten Kndos stützten sick diese
Vorkeu gungsmassnakmon auk religiöse Korderungen, üker
die nock zu reden, sein wird, ^Vbvr die Obrigkeit verkolgte
mit ikren Vlandatvn denn dock auck,nock zwei sekr sadk-
kicke Aviv; sie wollte die einkeimiscke Arbeit sckützvn und
den kbkluss des Nationalvermögens ins Ausland jenseits
der svkwsrz-roten Orenzpläkle unterkinden. Kassen wir
Deispiole reden:

Wer pestalozzi« „kienkard und Oertrud" gelesen kat,
weiss, dass die Daumwollspinnorei als Heimarbeit in jener
/eit im Aargau einen grossen Keil gerade der ärmeren De-
völkerung Drot und Verdienst eintrug. Das gesponnene
Daumwvllgarn wurde im Dernkiet kauptsäcklick zu ge-
wokenen Ltrümplen und zu kuntkedruektem Kattun oder
Indienne verarkeitet. Die Kinlubrverbvte gegen auslän-
diseke Dauinwollstrümple und „Kappen" sowie gegen
ausländiscke Kattune, sckützten somit einkeimisekes Lokal-
lsn. kiekkaber kesssrsr l)ualitäten kamen deswegen nickt
zu kurz; das Ltrumpl- und Vlützenmandat von 1769 ge-
stattete ausdrücklich ganzseidene Ltrümpke sowie wollene
aus englisekem oder spanischem Dokmaterisl. Kbenso durk-
ten Ltrümpke aus Diberkaar und sogenannte Kirolerstrümpke
eingskükrt und getragen werden.

Kabrikanten und Orosskändler der 'loxtilbrancke er-
kreuten sick im 18. .lakrkundert des kssonderen WokI-
wollen« der kerniscken Degierung, weleke im l uokgewsrke
eine besondere ausgiekige IVI öglickkeit der Vrbeitsbesekak-
kung ssk. Lie grill solchen Dnternekinungen mit okt sekr
beträchtlichen, zinskroien und langbokristoten Darleken unter
die Vrme. ^VIs 1796 die kiskerigv stsatlieke Vlanulaktur
in private Hände ükerging, streckte die Ltaatskasso den
wagemutigen IX'eulingen 69 999 'I'aler vor; das waren, an
heutiger Ksulkralt gemessen, gegen 2 9/ Vliilionen Krankon.
Kiekt selten, so auck in dem eken srwäknten Kalle, soklug
ein koklnungskrok kegonnenes, ekenso knlknungsvoll unter-

stützte« Dntornvkmen kekl. Dnd nickt imnier konntenik,
weitkerzig zur Verkügung gestellten Ltaatsmittel wiederum
beigebracht werden.

Dass kei der staatlichen Deglemvntierung von Kleiän-
trackt und Vlods auck religiöse Oründs mitspielten, U
sckun angedeutet worden. Das« 1728 das Dekorinstiunz.
jukiläum unter anderem auck in dem Krlass eines neuen
Kleidermandate« seinen Ausdruck land, ist angesichts der

erwähnten Katsacke nickt verwunderlick. Kleinlich war die

neue Verordnung an sick durvkaus nickt. Lie gestattete bei-

spielsweiso Lsidenstolko kis zu einer Preislage von 39 là
zen kür dis Klle. Das mag, in heutige Degrikle uingsrecbnet.
einen, VI eter pro is von mindestens 59 Kranken entsprevken.
Kür einen soleken Detrag keksmen auek ansprueksvolle
Käulerinnen etwas Deckte». Dalür sckränkte das Vlsndsi

die Verwendungsmöglickkeiten der Leide ein, indem es

nur eine ldöckstkreite von einer Kilo (69 cm) zuliess. 9e-

sckickte IXadelkünstlerinnon werden trotzdem dann und

wann das II exe „werk lortiggekrackt kaken, aus den sokmà
Ltollkaknen etwas (Irosszügiges zu kauen.

Konnte sick so die Leide in kerniscken (lauen Iiàn
(auk spätere Kinsckränkungen kommen wir noek zurück), so

erlag das damals keliekto ausländiscke ksumwollsne Vlode

(leweke l^erslsnne einem gänzlicken Vorkote. Innnerliin

durkten die vorkandenen persiennen Kleider nook während

einer künljgkrigen Krist getragen werden. Diese lange lmt
erklärt sick daraus, dass die Vlode damals weniger rssd

weoksolte als keute. (Die Krackten — die Anlange ilim

Kutstekung lallen in eken jene Zeit — sind auck sozussM

zeitlos.) VIan nmssto damals weniger darauk aokten, ài

dernier cri und die »mde d'nprè.«-den,«ìn nickt zu vei

Im Kleidormandat von 1728 kat, sozusagen der à
zskl zulieke, die Ltronggläukigkeit des 17. dakrkuMs
noek einmal Vusdruok gekunden. lXoek damals wur à
kerniscko Degierung, wie jede europäiseke Okrigkeit, äs,M

ükerzeugt, dass sie kür das zeitliche und das ewige Ile»

jedes Dandosangekörigen verantwortlich sei. Dnter dein

Kinkluss der ^VukkläruNg verlor «ick diese kukkassuiig un

Kaule des 18. dakrkunderts. Dock wurde 1767 eine „9rä-

nung, die Kleider ketrellend erlassen". Lie wurde bis lü°
mehrmals neu aulgelegt, in Kinzelkeiten abgeändert um

ergänzt. Vker sie wurde nickt mokr so geradlinig strenx

gekandkakt wie lrükero Verordnungen. Die Londerkow-

mission, die in diesen Dingen zum Dockten zu seken batts

oigentümlickerweiso, aker naok gut altkernisekenr Lprsrk

gekrsuck ,Dekor rustio ns k i, i,, mer" gekeissen - drückte mimer

käuliger ein iVugo zu, zuletzt alle keide. Lie kebanäelte

sekliessliek last nur noek Ltroitigkeiton zwischen lliend-

boten und deren Arbeitgebern; denn die besagte „Kleä
Ordnung" Iratte einen Vnkang, der die „Knockte und Vlsz °

wie auck deren Dienst und kidlökn" regelmentierte.
Ks ist lekrrsiok und ergötzlick zugleick, in dieser ko

der-Ordnung — einem auk gutem Kapier kübsek gedruc

ten Düeklein — zu blättern. Kinige Proben:

„Wir vorbieten alles /eug und alle Ltokken, darein (>o

oder 8i!t)6i' kein oder kàek, und nde Zsnx ^
"

Kkeil von Oold oder Lilber, es sv^e kein oder lalsek, geinac

gewobene, gestickte, krockierte, genäkete oder gelloon

Arbeit. ^Wir verbieten überhaupt alle Drocierrs von Leids o

Kadsn sul den Kleidungen. Don Vlannsporsonen ^

bieten wir alle Drodsrk sul keinwand. Wir srlaub^i ^
doelr männiglick alle Drodsrrs von Wolle, den VVei

sonen aber alle örocisrrs auk keinwand, insolern selbe

à /our, und auk den Lok üben, wann selbe weder, von

nock von Lilber ist.

6olä



DIE BERNER WOCHE 1043

Wir verbieten den schwarzen Fuchs, Zobel, Hermelin,
iemden Marter und dergleichen Pelzwerk, ausgenommen
,u Schlüpf, Paternes und Kappen zu tragen.

Den Mannspersonen verbieten wir ganze Kleidungen
on seidenem, halbseidenem und baumwollenem Sanimet
ider sogenannten Manc/ies/er.

Den Weibspersonen verbieten wir zu tragen Po&es und
jupes von seidenem, halbseidenem und baumwollenem Sam-
met. Alle Mäntel, welche nicht von ganz, weissem oder ganz
icliwarzen Stoff gemacht sind. Alle Garnituren auf den
joJ)«s und Jupes, so nicht von eben dem gleichen Stoff
nie die Potes- und Jupes."

Den Mägden war befohlen, „bev Antretung ihres Dien-
lies bev ihrer gewohnten Landes-Kleidung zu verbleiben".

Die Bussen bewegten sich im Rahmen zwischen 15 Ta-
bn (Verwendung von Gold- oder Silberstickerei) und 10
Mund (Aufgabe der ländlichen Kleidung durch eine Magd),
lach heutiger Währung etwa zwischen 400 und 70 Franken.

Diese Bussen fielen nicht, in die Staatskasse. Die Klei-
Jtrvorsehriften bezweckten also nicht eine Vermehrung
1er öffentlichen Einnahmen. Zwei Drittel erhielt jeweilen
der ,,Verleider" (Anzeiger) — das galt früher nicht als
unmoralisch ----- und der Rest fiel den amtlich beauftragten
Aufsehern zu, nachdem Herr Secre/urius der Reformations-
kmmer und deren Weibel ihre Anteile erhoben hatten.

Trotz alledem : die Allgemeinheit sah in den Kleider-
undaten keineswegs eine lästige Bevormundung. Als
«1798, wie manches andere Althergebrachte, in der Ver-
Senkung verschwanden, um nie wieder aufzutauchen, hat

[inen wohl kaum jemand ernstlieh nachgetrauert; aber
ton Auflehnung und dergleichen ist wenig oder nichts
tekannt geworden. Kleidungsvorschriften gehörten nach
bdläufiger Auffassung so sehr zu den Notwendigkeiten
«er gesunden Verwaltung, dass die ländlichen Macht-

in den Chorgerichten (Kirehgemeinderäten) ihrer-

seits mitunter Kleiderexzesse bestraften. So büsste 1005
das Vechiger Chorgericht einen biederen Bauersmann,
weil er zu einer modischen, gefältelten Hose sechs Ellen
Tuch verwendet hatte, obschon bei seiner geringen Körper-
grosse drei Ellen vollauf genügt hätten. Das war Vergeu-
dung, mithin Sünde.. und musste ebenso bestraft werden,
wie das Vergehen einer Vechiger Bäuerin, welche übrig-
gebliebenen, aber noch nicht verdorbenen Reisbrei weg-
geworfen halle. Sowohl der Hosenmann als die Reisver-
geuderin fanden ihre Bestrafung durchaus angebracht.

Ein einziges, durch besondere Umstände veranlasstes
bernisches Kleidermandat muss als ausgemachte Schikane
gewertet werden. Im Verlaufe des Twingherrenstreit.es
von 1470 — es ging dabei um wohlerworbene und verbriefte
Einkünfte adeliger Grossgrundbesitzer in ihrer Eigen-
schaft als örtliche Polizei- und Gerichtsinhaber liess
der durch etwelche Massensuggestion auf den Schult-
heissenthron gelangte Metzgermeister Peter Kistler ein halb
und halb ausser Gebrauch gelangtes Kleiderreglement er-
neuern, das die „Schnäbel" an den Schuhen und die Schlep-
pen an den FTauenkleidern verbot. Beide Dinge gehörten
aber für den Adel zum europäisch anerkannten Kultur-
gut; sie beruhten auf allgemein gültigen Standesvorrechten
und waren mit heutigen Augen gesehen, etwas ebenso
Selbstverständliches wie die Goldtressen und Sterne der
Offiziere oder die Zylinderhüte von Behördenmitgliedern
bei besondern Anlassen. Das Verbot, wurde vom Adel
geflissentlich übertreten; aber die vom Grossen Rate ange-
ordnete Bestrafung nahmen die Fehlbaren willig und prompt
auf sich. Das veranlasste die Rechtlichdenkenden zur Be-

sinnung. Peter Kistler wurde bei der nächsten Schalt-
heissenwahl durch einen Adeligen ersetzt, blieb übrigens
weiterhin Mitglied der Regierung — und dass tendenziöse
Mandat wurde endgültig „aberkannt"... zum Heile des
Gemeinwesens.' C. Lerc/t.

Versöknung
SAJzze von JacA Warden

Sie hatten sich gezankt. Es war ja lächerlich, über-
hupt davon zu reden, geschweige denn, Krach zu schlagen,
fc Sache war die :

Germaine sprach nach dem Abendkurs, den sie mit
U besuchte, vom Student.enball der Stadt. „Ja, und
®>Industria' macht auch mit, und es spielt ein bäumiges
«ehester, und Heinz hat doch meine Eltern gefragt, ob
'en nicht kommen dürfte, und. ."

»So,,. (Räuspern) ...nun gut, dann also... Wieder-
®en". Und damit hatten sie sich, getrennt und seither
""ht mehr gesehen.

Ks wurde der Ausnahmezustand verhängt.
Rolf sass im Büro. Um ihn pulsierte das Leben des

p
häftsbetriebes. Vor ihm lagen, wohllos aufgeschlagen,
verschiedenen Arbeiten, die zu erledigen waren. Er

i missmutig und mit abwesendem Blick durch
-'eBlätter hindurch. Schlagworte wie „Ball". „Tanzen"
1" »Germaine" durchkreuzten wieder und wieder seine
(Jnken. Und er studierte und grübelte, dachte' nach,

konnte doch keinen Entschluss fassen. Germaine,
^'Maine und nochmals Germaine... Herrschaft, konnte

Mädel nicht aus seinen Gedanken verbannen
"A.wäre dann doch..., Germaine... Hols der Kukuck!

p. ?®?tag-Abend. Rolf steht, den Hut im Genick, die

j i
® den Manteltaschen, vor einem Schaufenster der

Vi' .asse '"'d starrt grübelnd und gedankenver-
Md ausgestellten Herrlichkeiten. Nun ist es schon

„h Woche her, seit er Germaine zum letzten Mal
"as sie wohl treibt? Ziellos Schlendert er dabin, und

tier

immer wieder sticht ihn der Name Germaine. Ger-
mai ne...

Montag-Abend. „Ich muss doch schnell nochmals zu
Emil Ge..." den Rest versteht Mutter nicht mehr, denn
Rolf ist schon aufgestiegen und radelt eben davon. Wirk-
lieh ganz im«>i7IÄürAicA führt ihn sein Rad ins Lerchenfeld
hinüber, denn... es könnte ja sein, dass er zufällig Ger-
maine... ach nein, er geht ja Emil besuchen. Er kann sich
aber nicht enthalten, doch arh Haus vorbeizufahren, wo
seine Germaine wohnt,. Keine Seele des Wegs! Enttäuscht
fährt er Vveiter.

So langweilig war es hei Emil noch nie.
Dienstag-Abend. Abendkurs. Soeben verlassen die er-

sten die Schule. Rolf bleibt nach 2 Schritten stehen.
Richtig, da kommt Germaine, allein. „Salü Rolf!"...
„Salü", kommt es gepresst. Schon hat sich Rolf in Bewe-

gung gesetzt; er trabt nachdenklich rieben Germaine durch
die dunklen Strassen. Stürmische Kämpfe durchtoben seine
Brust: Eifersucht, Trotz, Versöhnungswillen..
Bei der letzten Kreuzung bleiben sie stehen. Leise fasst
Germaine Rolfs bland: „Bisch gärig no toub?". Keine Ant-
wort. —-- Dann würgt er heraus: „S'het mi haut möge".

Und plötzlich fühlt Rolf zwei Arme um seinen Hals...
ehe er sichs versieht, hat er einen herzhaften Kuss weg,
dann klappern hastige Sehritte auf dem Pflaster und stille
wirds. — — —

Rolf aber fühlte sich wie neugeboren. Ein Sehlager kam
gepfiffen, ein Hut schob sich aufs Ohr und die Aufhebung
des Belagerungszustandes ward proklamiert.

oie veknen woctte 1V4?

sVir vvrbieteiì (jeu sekwarzvn Kueks, /obéi, Hermelin,
nwäell Uartor und dergbeivken Kelzwerk, ausgenornmen

8cblüpl, /^nàtine« und Kappen zu tragen.
Den Nannspersonen verbieten win ganze Kleidungen

M seidenem, kalbseidenem und baumwollenem kannnet
àr sogenannten rl/a,n7ie«ter.

Den bVeibspvrsonon verbieten win 2u tragk» /lobes und
I^esvon seidenem, kalbseidenem u nil baun»wollvnen> kam-
«t. ibllv Mntvl, welekv niebt von ganz. wvissvm oder ganz
âvsrzen ktoll genuudN sind. áilv (ìarni! uren nus ilen
Ht« uod ./«»/»««, »0 mebt von «bey dem gleiokvn ktokl
,ie <iie /lobes und ./n/ies."

Den Nägden war l>elol>!<uu ,,bev ,Xnlrel ung ikrvs Dion-
îles l>ev ikrer gewolmten l^andes-KIvidung /u verbleiben".

Die küssen bewegten sieli ini Kabinen zwiseken 15 ba-
>iw î Verwendung van (bold- oder Kilberstiekerei) und 10
slmâ j/bulgabe Ken ländliekvn Kleidung durek eine Vlagd),
«li keutiger Wakrung etwa zwiseken 400 und 70 kranken.

Diese küssen kielen nivlit in die ktaatskasse. b)iv Klvi-
àvorsekristen bezweekten «Isa niekt eine Vermekrung
à ökkeatlieken Kinnakmen. Zwei Drittel en Die K jeweilen
à..Verleider" l.4nzeiger) — 6ns galt krüker niekt sis
Nmomliselr ^ und der kest kiel den amtliek beauktragten
àliern zu, naekdein Ilerr k'eeretnrtns 6en kokormations-
kmmer unci (leren (Veiliel ikre Anteile eibroben iislten.

Irotz alledem: die 4llgemeiukeit sak in den Kleider-
imâàn keineswegs eine lästige Kevormundung. /VI«

«1798, wie maneke« andere rVItkergebraekte, in der Ver-
»liung versekwanden, um nie wieder aukzutauekvn, Kai
àn vvokl kaum jemand era st lieb naekgetrauert; aber
» Vukleknung und dergleieken ist wenig oder nielits
iànnt geworden. Kleidungsvorsekrikten gekörten naek
iiMukiger .Vukkassung so sekr 211 den Notwendigkeit en
»» gesunden Verwaltung, dass die ländlioken Naekt-
iàr in den Kkorgeriekten sKirekgemeinderäten) ikrer-

seits mitunter Kleiderexzesse bestrakten. ko Küsste 1005
das Veeingen (ikorgeriekt einen biederen ksusrsmsnn,
weil er sm einer modisvken, gekältvlten Hose seeks Kllen
buek verwendet kette, oksekon bei seiner geringen Körper-
grösss drei Kllen vollauk genügt Kutten. Das war Vvrgeu-
dung, mit Inn künde. und musste ekensa bestrakt werden,
wie das Vergeben einer Veekiger käuerin, weleke übrig»
gekiiekvnen, aber noek niekt verdorbenen keisbrei weg-
gvworken kalte, kvwoki der iiosenmsnn als die k eis ver-
geudvrin senden ikrv kestrskung durekaus «ngvbravkt.

Kin einziges, durek besondere Kmstände veranlasstes
bernisekes Kieidvrinandat muss als ausgemaekte Kebikane
gewertet werden. Im Verlause des dwingkerrenstreite«
von 1470 — es ging dabei um woklerworkenv und verbriefte
Kinkünktv adeliger Krossgrundbesit^er in ikrvr Kigen-
sekakt als örtlieke koli?vi- und Kierieklsinkakor liess
der durek etwelekv Massensuggestion aus den Kekult-
Keissentkron gelangte Vlàgermeister keter Kistler ein kalb
und kalb ausser (dsbrauob gelangtvs Kleiderreglement er-
neuern, das die „Koknäbel" an den kekuken und die Keklep-
pen an den Krausnkleidern verbot, keide. btinge gekörten
aber sür den Vdel ?um europäisek anerkannten Kultur-
gut; sie berukten aus allgemein gültigen AtandesvorreekteN
und waren mit keutigen áugen geseken, etwas ebenso
Kelbstverständliekes wie die Goldtressen und Sterne der
(>skÌ2Ìsre oder die /.vlinderküte von IZekärdenmitgliedvrn
bei besondern Vnlassen. Idas Verbot wurde vom Vdel
geklisssntliek übertreten; aber die vom Llrvsssn Kate ange-
ordnete Ikestrakung nakmsn die Keklbaren willig und prompt
auk sieb. Das veranlasste die bîeektliekdenkenden 2ür ke-
sinnung. kvter Kistler wurde bei der näeksten kekult-
keissenwakl durek einen Adeligen ersetzt, blieb übrigens
weiterkin Vlitglied der Kegierung — und dass tendenziöse
tVIsndat wurde endgültig „aberkannt". xum bleile des
(Gemeinwesens. <7. ibsrà

VersânunA
^/>NS2S von KVarden

8!e batten sieb getankt. Ks war ^a läekerliek, über-
mpt davon 2U reden, gesekweige denn, Krsek 2U soklagen.
ü!« 8seks war die:

k-ennsine spravk nsek dem /Vbendkurs, den sie mit
î«Iî besuektv, vom ktudvntenbsll der ktadt. „da. und
à,lnâustria" maekt auek mit, und es spielt ein bäumigvs
MWstsr, und Kleine bat doek meine Kitern gelragt, ob
^ mà kommen äürkte, unâ.

«8a... ^käuspern) ...nun gut, dann also... 4Vieder-
à>l". bind damit batten sie siek getrennt und seitker

mekr geseken.
^ wurde der /(usnalnne^ustand verkängt.
kalk sass im küro. Idm ikn pulsierte das Keben des

Mäktsketrisbvs. Vor ikm lagen, waldlos aulgeseklsgen,
versebisdenen Arbeiten, die zm erledigen waren. Kr
^^rrts missmutig und iriit abwesendem kliek durek

Blätter kindurek. kvklagworte wie „Kali". „danken"
«Oerinsine" durekkreu?.ten wieder und wieder seine

'»nken. Knd er studierte und grübelte, daekte' nSek,
^ kannte doek keinen Kntsekluss lassen. Lermaine,
?ìNue und noekmals Kermsine... Iderrsekskt, kannte

^îàdsl niekt aus seinen Kedsnken verbannen?...
^àrs dann doek..., Kermaine.. Idols der Kukuek!

à^^ag-Vbend. Idolk stekt, den Hut im (leniek, die
^ den Vlanteltasokon, vor einem kvkaukenster der

^ Strasse und starrt grübelnd und gedankenver-
d«><I

^ susgestellten lderrliokkeiten. Kun ist es sekon

^ Quelle ker, seit er (dermaine 2um letzten ldal
"Ss sjtz vvc,KI treibt? Xiellos Seklendert er daliin, rind

immer wieder stiebt ikn der Käme (dermsinv. (der-
maine...

Klontsg-Kbend. ,,Iek muss doek seknell noekmals xu
Kmil (de..." den liest verstekt Vlutter niekt mekr, denn
ldolk ist sekon aulgestiegon und radelt eben davon. 4Virk-
lieb gam. unu'iWürlrä lükrt ilm sein liad ins Kerekenkeld
kinüber, denn... es könnte ^ja sein, dass er ziukällig (der-
mainv... aek nein, er gebt ja Kmil besuvken. Kr kann siek
aber niekt vntkalten, doek am Klaus vorbeixulakrsn, wo
seine (dermsinv woknt. Keine keele des 4Vegs! Knttäusekt
lakrt er weiter.

80 langweilig war es bei Kmil noek nie.
Dienstag-^bvnd. Vbendkurs. koeben verlassen die er-

stsn die kekule. Idolk bleibt naek 2 kekritten stöben.
Idiebtig, da kommt (dermaine, allein, „kalü ldall!"...
„kalü", kommt es gepresst, kckon bat siek liolk in ldewe-

gung gesetzt; er trabt naekdenkliok neben (dermaine durek
die dunklen ktrsssen. ktürmiseke Kämpke duroktoben seine
ldrust: Kilvrsuekt, Lrot?, Versöknungswillen...
kei der letzten Kreuzung bleiben sie stvken. Keise lasst
tdermaine Kolks Kland: „IZisek gäng no taub?". Keine ^Vnt-

wort. Dann würgt er keraus: „k^ket mi kaut möge".
bind plötzliek küblt kolk zwei ^Vrme um seinen Ibals...

eke er sivks versiebt, bat er einen kerzkakten Kuss weg,
dann klappern ksstige Kekritte auk dem kklastsr und stille
wirds. — — —

kalk aber küblt« sieb wie neugeboren. Kin kvklsger kam
geplillen, ein lbut svkok siek suks Okr und die Vulliekung
des kelsgerungszustandvs ward proklamiert.
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